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Warendorf, 15.04.2021 

E I N L A D U N G 
 

zur 113. Sitzung der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf 

am 

Dienstag, 04.05.2021 um 17.00 Uhr, 

im Sparkassen-Forum, Freckenhorster Str. 65, 48231 Warendorf 

 

lade ich hiermit herzlich ein. 

TAGESORDNUNG: 

A) Öffentliche Sitzung 

1. Bericht des VHS-Leiters 

2. Beratung und Beschlussfassung über den Prüfungsbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Warendorf gem. § 18 Abs. 1 GkG NRW 
i.V. m. § 102 GO NRW zum Jahresabschluss 2019 

3. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Entlastung des 
Verbandsvorstehers 

4. Beratung und Beschlussfassung über den Stellenplan 2021 

5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Doris Kaiser 

Vorsitzende der Verbandsversammlung 

Anlage:  Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2019 
  Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 
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Warendorf, den 21.04.2021 

 

Redaktionelles  

 

 

 

 

 

Veröffentlichung des Amtsblattes des Kreises Warendorf in der  

19. Kalenderwoche 

 

In der 19. Kalenderwoche erscheint das Amtsblatt am 14.05.2021.       

Die Abgabefrist endet am 11.05.2021 um 11 Uhr. 

 

Im Auftrag 

 

gez.  

Rogoski 
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Bekanntmachung gem. § 21a  

der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BImSchV) 

 

Kreis Warendorf Warendorf, 20.04.2021 

Az.: 40990/2019 

 

Der Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, hat Herrn Thomas Meiwes, 

Beckumer Straße 20, 59302 Oelde gem. § 4 und § 6 i.V.m. § 10 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes – BImSchG i.V.m. § 1 und Nr. § 7.1.11.1 und 9.36 des Anhanges 

der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 4.BImSchV die Genehmigung zur 

Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Schweinen 

(Mastschweine, Sauen einschließlich dazugehöriger Ferkel) erteilt. 

 

Eingeschlossene Entscheidungen 

Baugenehmigung gem. § 74 BauO NRW. 

 

Die Anlage darf auf dem Grundstück in 59302 Oelde, Gemarkung Oelde, Flur 412, Flurstücke 

1196, 1197 und 1199 errichtet und betrieben werden. 

 
Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittelbelehrung: 

„Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim 

Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 80 48, 48043 

Münster Klage einreichen.“ 

 

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid unter Auflagen zum Baurecht / 

Brandschutz, zum Immissionsschutzrecht, zum Wasserrecht, zum Landschaftsrecht, zum 

Arbeitsschutzrecht und zum Straßenrecht ergangen ist. 

Für diese Tierhaltungsanlage ist das BVT-Merkblatt „Beste Verfügbare Techniken der 

Intensivhaltung von Geflügel und Schweinen“ maßgeblich. 

 

Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides vom 13.04.2021 liegt in der Zeit vom 26.04.2021 

bis einschließlich 10.05.2021 im Kreishaus Warendorf, Waldenburger Straße 2 und im 

Rathaus Oelde, Ratsstiege 1 aus. 

Die Unterlagen können aufgrund der aktuellen Situation durch den Coronavirus (COVID-19 / 

Sars-CoV-2) nur unter Vereinbarung eines Termins, während der Dienststunden eingesehen 

werden. 

 

- Kreis Warendorf - Terminvereinbarung unter 02581/536346  

 
- Stadt Oelde- Terminvereinbarung unter 02522/720 

 
Zusätzlich ist der Bescheid - ohne Unterlagen - im Internet unter www.kreis-warendorf.de 
(Bekanntmachungen - Immissionsschutz) einsehbar.  

 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine 

Einwendung erhoben haben, als zugestellt. 

Für Personen, die im Genehmigungsverfahren Einwendungen erhoben haben, gilt gemäß § 10 

Abs. 8 Satz 1 BImSchG der Genehmigungsbescheid mit dieser Bekanntmachung als 

zugestellt. Eine Abschrift des Genehmigungsbescheides kann bis zum Ablauf der Klagefrist 

beim Kreis Warendorf, Bauamt, Sachgebiet Immissionsschutz schriftlich angefordert werden.  

 

Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Lefken 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Vollzug des Gesetzes über die Prüfung der Umweltverträglichkeit (UVPG) 

Feststellung über das Nichtbestehen einer Pflicht zur Prüfung der Umweltverträglichkeit 

 

 

Ortsübliche Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 UVPG i.V.m. § 1 und Anlage 1 Nr. 10 b) 

UVPG NRW des Ergebnisses der Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach 

§ 3 UVPG (Rechtsgrundlagen sh. Seite 2, unten). 

 

Die Fa. Steinkamp Sandgewinnung und Vertrieb OHG, Splieterstraße 58, 

48231 Warendorf hat als Vorhabenträgerin die Genehmigung zur Abgrabung und 

sukzessiven Verfüllung nach § 7 AbgrG in Warendorf-Velsen, Gemarkung Velsen, Flur 

514, Flurstück 29 tlw. beim Kreis Warendorf, Amt für Umweltschutz und Straßenbau, 

Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf beantragt. 

 

Dem Amt für Umweltschutz und Straßenbau des Kreises Warendorf wurden die für die 

Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG relevanten Unterlagen durch die Fa. Steinkamp, 

erstellt durch Dipl.-Geogr. Peter Düphans, Landschaftsplanung & Stadtökologie, 

Herzebrocker Straße 50, 33330 Gütersloh, vorgelegt. Für die Einschätzung bei der Prüfung 

der Umweltverträglichkeit sind folgende Merkmale des Vorhabens bzw. des Standorts sowie 

geplante Vorkehrungen maßgebend und berücksichtigt worden: 

 

Der Eingriff ist auf die Sandentnahme und Wiederverfüllung mit bindigeren Aushubböden auf 

einer Fläche von 1,7 ha begrenzt, die sich nach dem Abschluss der Maßnahme 

topographisch, in ihrer Nutzung, dem Landschaftsbild und dem Oberbodenaufbau 

vergleichbar zeigen wird. Die Betroffenheit von Personen beschränkt sich hinsichtlich 

möglicher geringer Lärm- und Staubemissionen auf wenige Anwesen. Ein Störfall-, Unfall- 

und Katastrophenrisiko besteht nicht. 

 

Die Auswirkungen finden fast ausschließlich auf der Abgrabungs- und Verfüllfläche statt und 

besitzen keinen grenzüberschreitenden Charakter; sie sind als nicht schwer und nicht 

komplex einzustufen, da Grundwasser und Oberflächengewässer nicht betroffen sind, 

schützenswerte bzw. besonders schützenswerte Böden wieder eingebaut sowie im 

Nahbereich der Maßnahme vorhandene Flächen mit gleichen Bodenarten dauerhaft 

gesichert werden, die derzeitige intensive landwirtschaftliche Nutzung wieder ermöglicht wird 

und faunistische Untersuchungen auf der Eingriffsfläche eine geringe ökologische Wertigkeit 

nachgewiesen haben. 

 

Aufgrund der Erfahrungen des Fachplaners, des Antragstellers und der 

Genehmigungsbehörde bei vergleichbaren Maßnahmen in Warendorf und langjähriger 

Ermittlung der Grundwasserstände im Nahbereich der Abgrabungsfläche ist es sehr 

wahrscheinlich, dass die Auswirkungen gering bis nicht messbar sind. 

 

Die Auswirkungen werden im Zeitraum 2021-2023 kleinräumig fortschreitend eintreten. Die 

Sandentnahme ist irreversibel. Die Auswirkungen werden durch Verfüllung und 

Wiederherrichtung der Topographie sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Form von 

Sicherung von Plaggenesch-, Podsol/Regosol- und Regosolböden, temporärem begrünten 

Erdwall sowie Aufforstung eines auentypischen Gehölzbiotops gemindert. 
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- 2 - 

Das Vorhaben liegt in räumlicher Nähe zu den Trockenentsandungen "Stratmann Süd" in 

Warendorf-Velsen, Gemarkung Velsen, Flur 5, Flurstücke 361 / 362, "Erweiterung 

Stratmann-Süd" in Warendorf-Velsen, Gemarkung Velsen, Flur 5, Flurstücke 28, 31, 347, 

349, 362 tlw., 363 tlw. und 364 tlw. sowie "2. Erweiterung Stratmann-Süd“ in Warendorf-

Velsen, Gemarkung Velsen, Flur 5, Teilfläche des Flurstücks 362. Die vorgenannten 

Trockenentsandungen sind zum größten Teil bereits durchgeführt. Weiter ist sichergestellt, 

dass nicht gleichzeitig auf mehreren Flächen Entsandungen und Verfüllungen erfolgen. 

 

Der Eingriff in Natur und Landschaft wird ausgeglichen. 

 

Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben (UVP-

Nummer: UVPG NW-10) keine Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

 

Das Vorhaben kann nach Einschätzung der Genehmigungsbehörde aufgrund 

überschläglicher Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 UVPG aufgeführten 

Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 25 UVPG 

zu berücksichtigen wären. 

 

Gemäß § 5 Absatz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 

 

Die Unterlagen der Einzelfallprüfung (Screening) sind der Öffentlichkeit entsprechend den 

Bestimmungen des § 10 des Umweltinformationsgesetzes nach Veröffentlichung vier 

Wochen lang bei der Kreisverwaltung Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, 

Raum 2.94 während der Dienstzeiten von 8.00 Uhr - 12.00 Uhr montags bis freitags sowie 

14.00 Uhr - 16.00 Uhr montags bis donnerstags nach telefonischer Absprache unter 02581-

536654 zugänglich. Die relevanten Unterlagen werden weiterhin zeitgleich in das Zentrale 

Internetportal des Landes NRW eingestellt. 

 

Warendorf den 09.04.2021 

 

Der Landrat 

Untere Bodenschutzbehörde 

 

Im Auftrag 

 

gez. 

 

Hackelbusch 

Kreisbaudirektor 

 

 
Rechtsgrundlagen: Gesetz zur Ordnung von Abgrabungen - Abgrabungsgesetz - AbgrG- vom 

23.11.1979, Stand 26.03.2019 (GV. NRW. S. 193); 
 
 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - vom 24.02.2010, 

Stand 25.02.2021 (BGBl. I S. 306, 308); 
 
 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-

Westfalen - UVPG NRW - vom 29.04.1992, Stand 26.03.2019 (GV. NRW. S. 
193); 

 
 Umweltinformationsgesetz - UIG - vom 27.10.2014, Stand 25.02.2021 (BGBl. 

I S. 306) 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Nina Salatzkat 
 

letzte bekannte Anschrift: Tulpenweg 6A, 48361 Beelen 
mit Schreiben vom          : 19.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/ZU/75/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 19.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

 
Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Oskar Adam Zielosko 
 

letzte bekannte Anschrift: Stiftsmarkt 8A, 48231 Warendorf 
mit Schreiben vom          : 16.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/74/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 16.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 

 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Oskar Adam Zielosko 
 

letzte bekannte Anschrift: Stiftsmarkt 8A, 48231 Warendorf 
mit Schreiben vom          : 16.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/73/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 16.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Tim Cornils 
 

letzte bekannte Anschrift: Wilhelmstr. 101 A, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 15.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/72/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 15.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Christian Buller 
 

letzte bekannte Anschrift: Hovestr. 8, 48351 Everswinkel 
mit Schreiben vom          : 14.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/71/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 14.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Frau Andreea-Valentina Oaie 
 

letzte bekannte Anschrift: Linnenstr. 1, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 14.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/70/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 14.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Andreas Klein 
 

letzte bekannte Anschrift: Brinker Damm 2, 48291 Telgte 
mit Schreiben vom          : 14.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/69/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 14.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Oskar Adam Zielosko 
 

letzte bekannte Anschrift: Stiftsmarkt 8A, 48231 Warendorf 
mit Schreiben vom          : 16.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/68/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 14.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf hat 
für 

Herr Carlos Adrian Pacheco Moreira 
 

letzte bekannte Anschrift: Auf dem Felde 6, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom          : 13.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/67/HL 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 13.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Dietrich Heinrich Lehmann 
 
letzte bekannte Anschrift: Kurrick 1, 48317 Drensteinfurt 
mit Schreiben vom          : 13.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/31/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 13.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Georgi Nikolov 
 
letzte bekannte Anschrift: Hansastr. 11, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 13.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/ZU SA/32/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 13.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 

207



Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Josip Baricjak 
 
letzte bekannte Anschrift: Bismarckstr. 11, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 14.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/33/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 14.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Luis Gamez Garcia 
 
letzte bekannte Anschrift: Warendorfer Str. 43, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 14.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/34/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 14.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Frau Krzysztofa Karolina Schönfeld 
 
letzte bekannte Anschrift: Münsterstr. 31, 48291 Telgte 
mit Schreiben vom          : 14.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/35/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 14.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Vasko Kirilov Nikolov 
 
letzte bekannte Anschrift: Hansastr. 11, 59229 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 14.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/OV SA/36/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 14.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Petar Ivanov 
 
letzte bekannte Anschrift: Ostenmauer 33, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 15.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/37/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Rumen Todorov Tashev 
 
letzte bekannte Anschrift: Up de Woorden 26, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 15.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/38/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Tudor-Bogdan Puia 
 
letzte bekannte Anschrift: Linnenstr. 26, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 15.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/39/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 15.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Dirk Liedtke 
 
letzte bekannte Anschrift: Hamburger Str. 87, 44135 Dortmund 
mit Schreiben vom          : 16.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/40/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 16.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf  
hat für 

Herr Josip Baricjak 
 
letzte bekannte Anschrift: Bismarckstr. 11, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 19.04.2021 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/41/SQ 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 14.04.2021 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung

eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen.

Da der derzeitige Aufenthalt der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben
gem. §1 i. V. m. §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag
der Bekanntmachung
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen
können.

Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und
Straßenverkehr, Zimmer B0.43 Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen
Dienstzeit eingesehen werden.

Warendorf, 21.04.2021

Kreis Warendorf
Der Landrat
Im Auftrag

Das Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf
hat für

Herrn  Stefan Haustein

letzte bekannte Anschrift: Wilhelmstr. 52  59269 Beckum
mit Schreiben vom:  09.04.2021
Aktenzeichen:   41001104640X
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Anja Streckert, zuletzt wohnhaft 

Harbergstr. 1 in 59269 Beckum, mit Schreiben vom 19.04.2021 unter dem Aktenzeichen 

3200/573437 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Beckum, Zimmer 211, 

Alleestraße 72 -74, 59269 Beckum, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, TrabAx GmbH; Hyusein Kerim, 

letzte bekannte Anschrift: Münsterstraße 5, 59065 Hamm abri Basyigit, mit Schreiben vom 

19.04.2021 unter dem Aktenzeichen 3200/62297 eine rechtsmittelfähige Entscheidung 

getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der oben genannten Person nicht bekannt ist, wird das 

Schreiben durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 

Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Zentrale, Zimmer 2.02, Waldenburger 

Str. 2, 48207 Warendorf während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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